Wirtschaftssicherstellungsverordnung (WiSiV)

Die WiSiV regelt die Auslieferung der gesamten Wirtschafts- und Leistungskraft der BRD an „den Bedarf der verbündeten Staaten und Organisationen im Rahmen eines Bündnisvertrages“. 

Dies ist festgeschrieben in §($) 3, Abs. 2 der Wirtschaftssicherstellungsverordnung WiSiV vom 12.8.2004. Daneben wurden mit der WiSiV die folgenden Verordnungen gekippt:

Heißt es doch in §($) 14, Abs. 1: 

„Gleichzeitig treten die

Vordringliche Warenbewirtschaftungs-Verordnung v. 6.8.1976

Vordringliche Werkleistungsverordnung v. 6.8.1976

Allgemeine Werkleistungs-Verordnung v. 21.10.1982

Versorgungskarten-Verordnung v. 6.8.1976

außer Kraft.“


In §($) 14 ist dann doch tatsächlich noch eine Einschränkung eingefügt: 

„Die Verordnung ... darf nur nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes angewandt werden..“.

Was heißt das? 

Na, lesen Sie selbst. Der Abs. 3 des Artikels 80a des GG lautet:

„(3) Abweichend vom Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften (wie z. B. das WiSiV) auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefaßt wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bundestag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.“

Also, die Zustimmung derer, die die Bundesregierung bilden, kann wohl immer vorausgesetzt werden, denn sonst wären sie nicht in der Bundesregierung und es gäbe die WiSiV nicht. Bleibt noch die Möglichkeit einer Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Wie eine solche beschafft wird bzw. verhindert werden kann, ist spätestens seit der Kanzlerinthronisation Kohls hinlänglich bekannt. Im Zweifelfall wird der gesamte Laden einfach nach Hause geschickt. Wozu sonst haben wir Köhler? 

Was bleibt ist, daß diese Verordnung - so es denn Bundesregierung und/oder absolute Mehrheit des Bundestages nicht verhindern - nun jederzeit von „verbündeten Staaten und Organisationen im Rahmen eines Bündnisvertrages“ (es ist also ganz gleich, wen die USA im Ernstfalle vorschicken werden) dazu verwendet werden kann, jedes einzelne beliebige Wirtschaftsunternehmen (nicht nur das produzierende Gewerbe, sondern auch der Dienstleistungssektor und selbst die Landwirtschaft zählen dazu, also letztlich jedes gewerbliche Unternehmen), oder mehrere verschiedene, oder auch alle, im „Hoheitsgebiet der BRD“ vorrangig oder auch ausschließlich für denjenigen arbeiten zu lassen, welcher eine Vorrangerklärung auf den Tisch des Hauses legt. 

So steht es unter §($) 3 WiSiV. Dieser beginnt mit den folgenden Sätzen: 

„Die Ermächtigung zur Abgabe einer Vorrangerklärung kann von der zuständigen Behörde auf Antrag für bestehende oder noch abzuschließende Verträge oder Teile von Verträgen erteilt werden. 

(2) Antragsberechtigt sind 

1.a) der Bund, auch so weit es sich um den Bedarf der verbündeten Staaten und  Organisationen im Rahmen eines Bündnisvertrages handelt, b.) ... .“

Noch Fragen? Dann wenden Sie sich an den Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises, denn jeder von denen hat dieser Verordnung zur Inkrafttretung verholfen! 

Eine Anfrage beim zuständigen Bundesministerium nach einer Aufstellung/Übersicht berechtigter Staaten und Organisationen wurde damit beantwortet, „... daß es derzeit einer solchen nicht bedarf, weil Berechtigungen zur Abgabe einer Vorrangerklärung nicht vorliegen“(!). 

Es ist nur Vermutung, aber ein Mann wie Thomas Müntzer (1489 – 1525) hätte seinerzeit seinen Kommentar zur WiSiV wohl so begonnen: 

„Ihr getorften Madensäcke,...“.
Für eine Spende von 27,00 Euro an den Verein liefern wir 6 Ausgaben A 5 je 88 Seiten pro Jahr. 

Auf Wunsch können noch frühere Ausgaben mitgeliefert werden (solange der Vorrat reicht)       oder 

Sie spenden nur den Preis für die bis Jahresende verbleibenden Ausgaben mit je Heft 4,50 Euro. Die nächste Spende wird dann zum Januar des nächsten Jahres erbeten.

Bestellung bitte richten an 

WKV, Postfach 45 03 22, 50878 Köln

Oder an info@wk-institut.de 

Und bitte mitteilen, ob bisherige Hefte mitgeliefert werden sollen.

